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Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen 

§ 7 Genehmigungsbedürftiger Umgang mit radioaktiven Stoffen 
(1) 1Wer mit sonstigen radioaktiven Stoffen nach § 2 Abs. 1 des Atomgesetzes oder 
mit Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 des Atomgesetzes umgeht, bedarf der 
Genehmigung. 2Einer Genehmigung bedarf ferner, wer von dem in der 
Genehmigungsurkunde festgelegten Umgang wesentlich abweicht. 
(2) Eine Genehmigung nach den §§ 6, 7 oder 9 des Atomgesetzes oder nach § 11 
Abs. 2 dieser Verordnung oder ein Planfeststellungsbeschluss nach § 9b des 
Atomgesetzes kann sich auch auf einen nach Absatz 1 genehmigungsbedürftigen 
Umgang erstrecken; soweit eine solche Erstreckung erfolgt, ist eine Genehmigung 
nach Absatz 1 nicht erforderlich. 
(3) Eine Genehmigung nach Absatz 1 ist nicht erforderlich bei dem Aufsuchen, 
Gewinnen oder Aufbereiten von radioaktiven Bodenschätzen, wenn hierauf die 
Vorschriften des Bundesberggesetzes Anwendung finden. 

§ 31 Strahlenschutzverantwortliche und Strahlenschutzbeauftragte 
(1) 1Strahlenschutzverantwortlicher ist, wer einer Genehmigung nach den §§ 6, 7 
oder 9 des Atomgesetzes oder nach den §§ 7, 11 oder 15 dieser Verordnung oder 
wer der Planfeststellung nach § 9b des Atomgesetzes bedarf oder wer eine Tätigkeit 
nach § 5 des Atomgesetzes ausübt oder wer eine Anzeige nach § 12 Abs. 1 Satz 1 
dieser Verordnung zu erstatten hat oder wer aufgrund des § 7 Abs. 3 dieser 
Verordnung keiner Genehmigung nach § 7 Abs. 1 bedarf. 2Handelt es sich bei dem 
Strahlenschutzverantwortlichen um eine juristische Person oder um eine 
teilrechtsfähige Personengesellschaft, werden die Aufgaben des 
Strahlenschutzverantwortlichen von der durch Gesetz, Satzung oder Vertrag zur 
Vertretung berechtigten Person wahrgenommen. 3Besteht das 
vertretungsberechtigte Organ aus mehreren Mitgliedern oder sind bei nicht 
rechtsfähigen Personenvereinigungen mehrere vertretungsberechtigte Personen 
vorhanden, so ist der zuständigen Behörde mitzuteilen, welche dieser Personen die 
Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt. 4Die 
Gesamtverantwortung aller Organmitglieder oder Mitglieder der Personenvereinigung 
bleibt hiervon unberührt. 
(2) 1Soweit dies für die Gewährleistung des Strahlenschutzes bei der Tätigkeit 
notwendig ist, hat der Strahlenschutzverantwortliche für die Leitung oder 
Beaufsichtigung dieser Tätigkeiten die erforderliche Anzahl von 
Strahlenschutzbeauftragten schriftlich zu bestellen. 2Bei der Bestellung eines 
Strahlenschutzbeauftragten sind dessen Aufgaben, dessen innerbetrieblicher 
Entscheidungsbereich, und die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 
Befugnisse schriftlich festzulegen. 3Der Strahlenschutzverantwortliche bleibt auch 
dann für die Einhaltung der Anforderungen der Teile 2 und 5 dieser Verordnung 
verantwortlich, wenn er Strahlenschutzbeauftragte bestellt hat. 
(3) Es dürfen nur Personen zu Strahlenschutzbeauftragten bestellt werden, bei 
denen keine Tatsachen vorliegen, aus denen sich gegen ihre Zuverlässigkeit 
Bedenken ergeben, und die die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz besitzen. 
(4) 1Die Bestellung des Strahlenschutzbeauftragten mit Angabe der Aufgaben und 
Befugnisse, Änderungen der Aufgaben und Befugnisse sowie das Ausscheiden des 
Strahlenschutzbeauftragten aus seiner Funktion sind der zuständigen Behörde 
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unverzüglich mitzuteilen. 2Der Mitteilung der Bestellung ist die Bescheinigung über 
die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz nach § 30 Abs. 1 beizufügen. 3Dem 
Strahlenschutzbeauftragten und dem Betriebs- oder Personalrat ist eine Abschrift der 
Mitteilung zu übermitteln. 
(5) Sind für das Aufsuchen, das Gewinnen oder das Aufbereiten radioaktiver 
Bodenschätze Strahlenschutzbeauftragte zu bestellen, so müssen sie als 
verantwortliche Personen zur Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder eines 
Betriebsteiles nach § 58 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesberggesetzes bestellt sein, wenn 
auf diese Tätigkeiten die Vorschriften des Bundesberggesetzes Anwendung finden. 

Bürgerliches Gesetzbuch 

§ 167 Erteilung der Vollmacht 
(1) Die Erteilung der Vollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu 
Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Vertretung stattfinden 
soll. 
(2) Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Rechtsgeschäft bestimmt ist, 
auf das sich die Vollmacht bezieht. 


